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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

BAO §237 Abs1;

LAO Wr 1962 §182 Abs1;

LAO Wr 1962 §183 Abs1;

1. BAO § 236 heute

2. BAO § 236 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. BAO § 236 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 236 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

1. BAO § 237 heute

2. BAO § 237 gültig ab 30.12.2000 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

3. BAO § 237 gültig von 01.01.1962 bis 29.12.2000

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt der Tatbestand der "Unbilligkeit der Einhebung

nach der Lage des Falles" das Vorliegen eines in den subjektiven Verhältnissen des Steuerp>ichtigen oder des

Steuergegenstandes gelegenen Sachverhaltselementes voraus, aus dem sich ein wirtschaftliches Missverhältnis

zwischen der Einhebung der Abgabe und den in jenem subjektiven Bereich entstehenden Nachteilen ergibt. Dies wird

insbesondere dann der Fall sein, wenn die Einhebung die Existenz des Abgabep>ichtigen gefährden würde. Allerdings

bedarf es zur Bewilligung einer Nachsicht (einer Entlassung aus der Gesamtschuld) nicht unbedingt einer

Existenzgefährdung, besonderer Dnanzieller Schwierigkeiten und Notlagen, sondern es genügt, dass die Abstattung

der Abgabenschuld mit wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden wäre, die außergewöhnlich sind, so etwa wenn die

Abstattung trotz zumutbarer Sorgfalt nur durch Veräußerung von Vermögen möglich wäre und diese Veräußerung

einer Verschleuderung gleich käme (vgl. das hg. Erkenntnis vom 1. Juli 2003, Zl. 2001/13/0215, sowie etwa das hg.

Erkenntnis vom 24. September 1993, Zl. 93/17/0054).Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

setzt der Tatbestand der "Unbilligkeit der Einhebung nach der Lage des Falles" das Vorliegen eines in den subjektiven

Verhältnissen des Steuerp>ichtigen oder des Steuergegenstandes gelegenen Sachverhaltselementes voraus, aus dem

sich ein wirtschaftliches Missverhältnis zwischen der Einhebung der Abgabe und den in jenem subjektiven Bereich

entstehenden Nachteilen ergibt. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die Einhebung die Existenz des

Abgabep>ichtigen gefährden würde. Allerdings bedarf es zur Bewilligung einer Nachsicht (einer Entlassung aus der

Gesamtschuld) nicht unbedingt einer Existenzgefährdung, besonderer Dnanzieller Schwierigkeiten und Notlagen,

sondern es genügt, dass die Abstattung der Abgabenschuld mit wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden wäre, die

außergewöhnlich sind, so etwa wenn die Abstattung trotz zumutbarer Sorgfalt nur durch Veräußerung von Vermögen

möglich wäre und diese Veräußerung einer Verschleuderung gleich käme vergleiche das hg. Erkenntnis vom 1. Juli

2003, Zl. 2001/13/0215, sowie etwa das hg. Erkenntnis vom 24. September 1993, Zl. 93/17/0054).
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